
~ 
WI RTSCHAFTSKAMMER 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 
Parlament 
Dr. Karl-Renner-Ring 
1010 Wien 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 

ÖSTERREICH 

.~ 

WIRTSCHAf-TSKAMMER 
OST!: h.Rf:1 CH 

Gruppe Gesundheilspolitik 
1010 Wien, Günzagagaose 1/6/36 

Tel. 533 71 07 Fax 53371 22 

Gruppe Gesundheitspolitik 

Zaunergasse 1-3 
A-1037 Wien 
Postfach 13 7 

Telefon 0222/501 05-0 
Telefax 0222/502 06-243 

Datum 

28.12.1994 
533 71 07 

Betrifft: 
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Bundesgesetz über Gesundheits- und Krankenpflege­
berufe (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG) 

Die wirtschaftskarnrner österreich beehrt sich, 25 Kopien ihrer 
zu dem oben genannten Entwurf erstatteten Stellungnahme mit der 
Bitte um geflg. Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Anlage: 
25 Kopien 

Kopie: BMGSK 
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~ 
WIRTSCHAFTSKAMMER 

A.n das 
Eiundesministerium für 
Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz 

Fladetzkystraße 2 
1031 Wien 

:rhr Zeichen: 
GZ 21.251/12-11/B/ 
13/94 v. 6.10.1994 

ÖSTERREICH 

Unser Zeichen: 
SpG 98/94/wr/we 
Dr. Wrbka 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-l045 Wien 

Telefon 0222/50105-0 
Telefax 0222/50206-250 

Datum: 
7.12.1994 

lBetrifft: Bntwurf eines Bundesgesetzes über Qesundbeits- und 
Krankenpflegeberufe (Qesundheits- und KraDkenpflege­
gesetz - QUKO) 

Die Wirtschafts kammer österreich dankt für die Ubermittlung des 
gegenständlichen Entwurfes und beehrt sich hiezu wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß es nicht leicht fällt 
nachzuvollzuzi~hen, warwn die Bezeichnung "gehobener Dienst 11 

das Berufsansehen des Pflegepersonals stärker hebt und fördert 
(siehe Erläuterungen, S 18) als die Bezeichnung "Fachdienst " • 
Zu Experten sagt man anstelle von Fachmann bzw. Fachfrau ja 
auch nicht gehobener Mann bzw. gehobene Frau. Abgesehen davon, 
ist der Begriff "gehobener Dienst" ein terminus technicus des 
Beamtendienstrechts, wo er für den sogenannten 11 B-Dienst 11 

steht. Sollte die neue Berufsbezeichnung ein erster Schritt in 
Richtung "B-Dienst 11 sein, so darf jetzt schon darauf hin­
gewiesen werden, daß dies für Spitalserhalter und Krankenkassen 
schwerwiegende kostenmäßige Auswirkungen hätte. Abgesehen von 
diesen grundsätzlichen Uberlegungen zu den neuen Berufs­
bezeichnungen darf angemerkt werden, daß die Bezeichnung 
11 Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester" als nicht 
gerade gelungen empfunden wird. Dabei wird nicht verkannt, daß 
es Sinn macht, in der Berufsbezeichnung nicht nur auf die 
kurative Seite (Krankenschwester) sondern auch auf den 
präventiven Aspekt (Gesundheitsschwester) hinzuweisen. Es müßte 
aber doch möglich sein, bei etwas mehr Phantasie zu einer 
prägnanteren Bezeichnung zu kommen. 
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l)er vorliegende Entwurf betrifft im Bereich der WKÖ vor allem 
c:1en Fachverband der He i lbade- , Kur- und Krankenanstalten. Für 
diese Berufsgruppe sind insbesondere die neuen Regelungen über 
die "freiberufliche Berufsausübung" von Bedeutung (I 30). 

Im S 30 Abs 6 ist vorgesehen, daß die freiberufliche 
Berufsausübung persönlich und unmittelbar zu erfolgen hat, 
allenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Angehörigen von 
Gesundheitsberufen. Zur Unterstützung bei der Ausübung dieser 
beruflichen Tätigkeiten können Pflegehelfer herangezogen 
werden. Aus den Erläuterungen ist zu entnehmen, daß mit dem 
vorliegenden Gesetz einer Entschließung des Nationalrates vom 
16.7.1994 Zl. E 163-Nr/XVIII G über die Regelung der 
Berufsausübung im Rahmen einer offenen Erwerbsgesellschaft, 
Rechnung getragen werden soll. 

Dem Vernehmen nach soll der neue S 30 Ahs 6 nicht nur den 
Zusammenschluß mehrerer gehobener Krankenpflegedienste in Form 
einer OEG ermöglichen, sondern generell den Zusammenschluß mit 
anderen Angehörigen von Gesundheitsberufen, d.h. also auch mit 
Ärzten, Psychologen, Hebammen etc. Der uneingeschränkte 
Zusammenschluß z.B von 10 oder 20 selbständigen Krankenpflege­
diensten mit Ärzten etc. entspricht nicht der Intention der 
genannten Entschließung und wird mit Nachdruck abgelehnt. Bei 
den parlamentarischen Gesprächen war lediglich von einem 
zahlenmißig stark beschränkten Zusammenschluß der Ge sund­
heitsberufe die Rede, vor allem aber von der Schaffung eines 
eigenen OEG-Gesetzes für Gesundbei tsberufe. Nach Meinung der 
WKö wäre der Zusammenschluß von etwa drei "gehobenen 
pflegediensten" in Form einer OEG akzeptabel. 

Abgelehnt wird ferner die Möglichkeit, daß die selbständigen 
Pflegedienste Hilfspersonal (Pflegehelfer) beschäftigen können. 
Die freiberuf liche Beruf saus übung soll, so wie bisher, 
persönlich und unmittelbar erfolgen. Jede "Annäherung" an eine 
Krankenanstalt soll vermieden werden. 

Es wird weiters angeregt, daß bei der Schaffung eines 
Krankenpflegedienstgesetzes auch auf die Landeskranken­
anstaltengesetze und die Landespflegeheimgesetze Bedacht 
genommen wird. Zur Zeit sind viele dieser Gesetze im Stadium 
der Novellierung bzw. der Neuschaffung. 

Abschließend bittet die WKÖ, vor endqUltiger Erstellung einer 
Regierungsvorlage, den gegenständlichen Entwurf einer Experten­
Diskussion unter Einbindung von Kammervertretern zuzuführen. 
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Uber ausdrücklichen Wunsch der Bundesinnung der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure wird deren Votum als ergänzender 
:Bestandteil dieser Stellungnahme beigeSChlossen. 

7 WIRTSCHAFTSKAMMER öSTERREICH 

'/ präsident 

6-------. 
.-/ 

(Ing. Leopold Maderthaner) 

Beilage 

r , 

) 
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BUNDESlQMM.R 
DER GEWERBUCH8N 

WIAT8CHAFT 
8I!K'1"IOM Gaw .... 

An die 

BI GR.8 

Bund.essektion Gewerbe und Handwerk 

Hau s e 

IIUNDI!8INNUNCI DIIR 

PU_P ..... R,. 1COIIM1lTlkE!R 

UND lM88EURE 

'IIMI .... _II.n~ .. 
JIOSINaIII'I, .......... _.-.0 
W/In,_ 22.11, 1994 

SIrIriIft Bntwurf eines 
Bund8S9aaetzes ~er 
GesUD4bei ta - u. 
KrankenpfleqelJerufe 

Zu obiqem Betreff teilt die Bundasinnww der PußpflecjJer, !Cos­
metiker und Masseure fOlqendes m1 t: 

Zu § 3: 

§ 3 (2) bestiDlnt, da! die der GewerD60rdnunq 1994 unterl!eqenden 
TitiqJteiten der Masseure und Masseurinnen durCh dieses naue 
Bundesqesetz nicht ber6hrt werden. In diesem ZusammenbsD9 wird 
ausdrQcklidh qafordert, daß der qQwerblidhe MaSseur 9leidhfalls 
eine Verankerunq und somit Anerkennung in dem neuen Gesetzes­
entwurf findet, wobei jedoch qew6hrleistet werden muß, daß keine 
Umreihung des qewerblichen Masseurs vom WirtSChaftsministerium 
in das Bundesm1nisteriwn f'O.r Sport, Gesundheit und Konsume.nten­
sChutz erfolgt. Diese Porderunq redhtfartiqt siCh aus .dar 
fundierten Berufsausbildung das qewerblidhen Masseurs, die 
letztendlich ihre BestAti9UJlq darin qafundan hat, daß seit 
1.7.1994 der 6sterreiChi15che qewerbliche Masseur in die 2. 
O!plomanerkennunqsrichtliDie der Bt1 aufgeDOlrlDeD wurde. Durch die 
Aufnahme des qewerblic.lten Masseurs in den vorlieqenden 
Gesetzesentwurf ware endlich eine GleiChStellunq des qewerb­
lichen Masseurs mit den Hassaqet4tiqkeiten der Physiotherapeuten 
qeqeben. 'OberhauPt wäre es sinnVoll, die qesamte Gruppe der 
qewarblichen Gesundbei tsberufe in das Gesetz aufzunebmen. 
S01.1ten die qewerbl.ichen Gesundheitsberufe, hier insbesondere 
der Masseur, nicht in den Gesetzesentwurf aufqenommen werden, so 
wäre die Bezeichnunq des Gesetzes auf -Bwldesqesetz 'Ober die 
ltrankenpf1eqeberufe- zu Indern, da diesfalls kein einziqer tat­
sächl1cher Ga~eitsberuf im Gesetz verankert ware und sOlUit 
eine Pahlbezeicbnunq vorliegen w'Orde. 

Zu I lOs 

Was den eiq&nvarantwortlichan TAtiqkei tSbereich des qewerblichan 
Masseurs anqeht, so ßarf festqaha.lten werden, da.& Massac;ren. iu. 
der Praxis aufqrund Arztl.:LC!her ADordnunc;r durchqefalu:t werden, 

IiJ001 
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wobei die Durchf1lhrunq der Hassaqan in der Eigenverantwortunq 
des Masseurs lieqt, der Arzt h!nqeqEm nach Beendigung der 
Massagen den Beb anölUDqsarf'olq kontrolliert. Diese Vorqa.nqsweise 
hat sich in jabrzelmtelaxUJer PraXis bestens und relbunqslos 
bewAhrt, sodaß auch schon aus diesem Grund eiDer Aufnahme des 
qswerblidben Hasseurs in den vorliegenden Gesetzesentwurf keine 
Hindernisse antqeqenstehen. 

Zu § 29: 

§ 29 sieht expressiv verbis vor, daß eine Barufsaus'llbunq der im 
vorlieqeuden Gesetzesentwurf aufgazih1ten Berufsgruppen unter 
anderem fre1herufl.ich bzw., unter Anwendullq des. Erwerbsqesell ~ 
schaftenqesetzes, BGBl. 2~)7/1990, erfolgen kann. XJlSbesontlare 
Ziffer 6 bestiJllnt, daß AnqehOrige das C1ebobenen Dienstes fdr 
Gesundheits- und lCrankeupfleqe die MOqlichkeit dar Berufsaus­
llbung al.s GesellsChafter oder in einem DienstverbAl.tn1s zu einer 
offenen BrwerbSqesellscbaft haben. Es wird ausörO.cltlich die 
Streichunq der Ziffer 6 qefordert, da dadurCh die gehobenen 
Krankenpfleqed!enste star~: kammerzialisiert wO.rden, ein ent­
sprechender Bedarf jedoch keineswegs gegeben wAre. Außerdem 
würden sieb. hier MOqlichkei ten erOffnen, durch ODreqe aus dan 
Sanitltshilfsdiensten zu selbständiqer Barufsa1J.8übunq zu kommen. 

Zu 5 35: 

§ 35 eX1llOglioht es u.a. PersOlle1l, die im Sanität8hilfsdienst 
tätiq sind, eine ZusatzausbilduDq fllr die allqemeine Gesund­
heits- und KrankenpfleqEt zu absolvieren, was letztendlich 
bedeuten wdr4e, daß auch Beilbademaister und Heilmasseure, 
sofe:r:ne dieser Beruf nicht noch gestrichen wird (siehe unten), 
in Porm VOll Brwerhsqese.llschaften selb8t6ndiq tatiq werden 
könnten. HinsiChtlich der D1heren Beqr6ndunq darf auf die 
weiteren Ausf~en unten verwiesen werden. 

Zu § 80: 

§ 80 Schließt eine freiberufliche Berufsausdbunq in der Pfleqe­
hilfe aus, ebenso eiDe Tltlqkeit als GesellSChafter in einer 
offenen Erwerb8gesellschaft. Hier wäre unbedingt eine ErqAn.:l,;unq 
dahinqehend durchzuf'Ohren~ daß auch die sogenannten "Gesund­
heitsberufe im Sinne des vor1ieqenden Entwurfes" in § 80 
aufqencmman warden. 

§ 107 (2) des abzitierten Gesetz8santwurfes sieht vor, da.ß mit 
l:nkrafttreten dieses ~mc1aaqesetzes die Bestimmung'&n (les 
Krankanpflegeqesetzas, BGBl. 102/1991, in der Passunq BGB1. 
872/1992 betreffend den KrankenpfleqafaChdienst und den 
pflegehelfar außer Krafi: treten. Dias bedeutet jedoch im 
Endeffekt, da8 die BeEltilllnunqan des 2. llauptst'O.Ckes des 
bisheriqan KraDkeapf~eq89aaetze (11 44 ff.) auCh in Hinkunft in 
Kraft bleiben wdrden. SCXDi.t zlhl.en 'l'l.tiq'keiten, die sich auf die 
AnwandunCjJ der 'l'harmo-, Hydro. und BalDeotharapie sowie der 
Hailmassaqe in baaOhrlnlttem Umfang erstreckan (I 44 1it. b) 

lZIoo2 
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weiterhin wie schon bishlar zu den tlaonstiqen Sanit4tshilfs· 
diensten" • 

Die Bundeseainnunq der Fußpfleger, KDsmetiker und Masseure 
fordert eindringlich, ~ Rahmen der Omqastaltunq der Ragelunqen 
betreffend die Gesundheits- und Krankenpfleqeberufe bzw. die 
sanitAtshilfs4iensta, die Abscha.ffunq des Sanitätshilfsdienstes 
"Hai1bademeistar und Beilmasseur· und dafdr die Schaffunq eines 
neuen Sanitltsbilfsdianstes "Heilbademeister" (denkbar wAre hier 
eine ca" 150st'Ondige Ausbildunq) , c1amit die Xuranstalten 
weiterhin entsprechende HilfskrAfte einstellen können. BaqrQndet 
wird dies vor allem damit, daß fdr die bis dato maSSenhafte 
Ausbildunq des Bilfsberufes Heilbademeister/Heilmasseur (weit 
Ober 20.000) die notwendiqen Arbeitsplätze naChweislich nicht 
vorhanden sind. Aus der OBIG-Studie geht hervor, da.6 zwischen 
1978 und 1990 Os terrelchweit ca. 5.500 Ha1lbademeister/ 
Hei~sseure ausgebildet wurden, jedoCh lediglich 567 
AbSOlventen eine Anstellunq fanden. Trotzdem werden nach wie vor 
jAhrliCh ca. 1.000 Heilbadamaister und Heilmasseure ausqebildet. 
Logische SChlu.6folgerunq ist, daß diese -Oberp:r:oduktionR an 
Heilbademeistarn und Heilmasseuren das Pfusdherwesen ~ BereiCh 
des Gesundhe1tsberufes "Masseur" stark fOrdert, ja jene 
Kursabsolvanten, die keinen Arbeits.platz bekommen, ihre 
"erlernten" Plh!gkeiten auf andere weise in der Praxis umsetzen 
müssen, wobei auch das Problem auftaucht, da.8 kein Schutz des 
Kunden gegeben ist, da d:I.e &rztliche Aufsicht fehlt. Nach den 
einsdhlaqigan VorsChriften des Krankenpfleqeqesetzes ist f~r die 
Einrichtunq und Abhaltunq von KUrsen fdr die Ausbildung in den 
sanitltshilfsdiensten jeweilS der Bedarf ma.6qebend, darüber­
hinaus haben dle Kurse an Krankenanstalten abgehalten zu warden. 
Die derzeltiqe Praxis des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Kol1sumantensChutz mißt jedoch den Be4arf nicht an 
freien Arbeitsplätzen, wie dias eiqentlidh der Pall sein mdate, 
sondern. an den Kursinteressenten. DarObezhinaus wird dem 
gesetZlichen AUftrag dahingehend nicht nacbqekommen, daß in 
qro.Ber zahl Barecb.tic;unqen zur Abhaltung' von Ausbl1dunqskursen 
an privatinstitutionen (z.B. Privatschulen) verqaban werden. 
Aufqrund dieser Tatsache und der großen schwemme an 
Heilbademeistern und Hei1masseuren fordert die Bundesinnunq der 
Fußpfleqer, ~smetiker und Masseure daher einen um;ehenden 
Säuberunqsproze& in folqender Form: 

1. Gleichstellung des qewerblichen Masseurs mit den Massaqe­
tätiqkeiten deX' Physiotherapeuten aufqrund des umfanqreichen und 
erst 1993 modifizierten BafAhiquDgSDachweisas (medizinischer 
LehrganCjJ) und der erst kdrzl.ich erfolCjJten .A.ufDabma das Oster­
reic:hiachen gewerbli.chen Masseurs in die 2. Diploman­
erkennunqsridhtlinie der so. 

2. StreicbuDq des Sanitatshilfsdianstel Hei lbademei ster/ 
Hai~s8eur und NeusChaffunq eines Sanit4tshil.fldienstas 
"Hel1bademaistar". 

IZI003 
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3. xeine Auswaitunq der Erwerbsqesel1sdbaften aUf die 
Krankenpflaqefacb4ienste. 

4. VeraDkerunq das g'8WemliChen Masseurs im vorlieqanden 
Gesetzesentwurf, was die AUSllbung 'VOD Heilmassaqan betrifft. 

5. Zwischen WirtschaftsmiDisterium und BUD4eamdni8terium fQr 
Gesundheit, Sport Wld Xonsumanteilschutz mIl88Gn endlich die hiezu 
erfo~erliChen KCordinierunqsqesprlChe aufqenamman werden und 
eine Vorbaraitunq dahing'ehencl qetroffen werden, daß der 
qewer~lidhe Masseur in dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
aufqenamman wird. 

ftsfllhrer: 

~. ~ 
(Komm. Rat Marqa Schicho) (Dkfm. Robert Zach) 

P~S. Die Bund~sinnung bittet 
Ijches Votum der Bundesin 
Masseure gekenn%elchnet 

StellungnahMe als ausdrUck. 
lIeger, Kosmetiker und 

. :':: 

'. -.~ 
.,' .-

~. . . . .,' 
~ . .... .' ,.~ . ... '.... ~ ..... ' 
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